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Kulturkonzept 
 
Der Gemeinderat hat sich für die laufende Amtsperiode zum Ziel gesetzt, ein Kulturkonzept zu erarbeiten und 
umzusetzen. In den vergangenen Monaten hat sich eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern der Kultur-
kommission und des Gemeinderates dieser Aufgabe angenommen und ein Konzept erstellt. Dieses ist in der vor-
gelegten Form vom Gemeinderat verabschiedet worden. 
 
 

1. Einleitung 

«Kultur fällt uns nicht wie eine reife Frucht in den Schoss. Der Baum muss gewissenhaft gepflegt werden, 
wenn er Frucht tragen soll.» Albert Schweitzer 
 
Kultur spielt in jeder Gesellschaft eine elementare Rolle: Den einzelnen Menschen vermittelt sie ein Be-
wusstsein von Identität, von Zugehörigkeit, von Mitgestaltungsmöglichkeit. Die Kultur vermag damit Le-
benssinn zu vermitteln.  
 
Das Kollektiv wiederum definiert sich wesentlich aus der Kultur: Gebräuche, Rechtsnormen oder politi-
sche Spielregeln des Zusammenlebens sind kulturell bedingt. Jedes Gemeinwesen hat daher ein funda-
mentales Interesse an einer lebendigen Kultur.  
 
2. Leitsätze der Neftenbacher Kulturpolitik 

1. Vielfalt 
Es soll ein vielfältiges, saisonales Kulturangebot für möglichst alle Generation geboten werden. 

2. Kulturelles Erbe 
Das kulturelle Erbe soll gepflegt werden – dies mit Frische und Lebendigkeit. 

3. Lebendige Kulturvermittlung 
In Zusammenarbeit mit den verschiedenen Organisationen und Vereinen im Dorf soll der Aus-
tausch und das Erarbeiten von Angeboten vielseitig und lebendig vermittelt werden. 

4. Interkulturelles 
Plattformen und Gefässe für die kulturellen Anlässe werden gepflegt und vielseitig eingesetzt. 

5. Kooperationen angestrebt 
Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Ortschaften wird angestrebt und wo 
möglich Synergien, Knowhow und Kräfte gebündelt, um die Reichweite der Angebote zu er-
weitern. 
 

3. Ziel 

Ein kulturelles Angebot für «Viele anstatt für Wenige». 
 
4. Zielgruppen 

Alle Generationen und Einwohner der Gemeinde und dem Einzugsgebiet/Region. 
 
5. Aufgabe der Kulturkommission 

Das Ziel ist ein verlässliches Kulturprogramm mit alternierenden Veranstaltungen welche mit der Zeit 
einen hohen Bekanntheitsgrad erreichen, und die Kultur in allen Generationen im Leben integriert. 
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Dazu gehören fixe Kooperationen mit unterstützenden Einrichtungen, sowie die Zusammenarbeit mit 
den umliegenden Gemeinden. 

1. Generation Kinder; enge Zusammenarbeit mit dem Familienverein, welche die kleinste Gene-
ration unter uns, bereits sehr breitgefächert und vielfältig bedient. 

2. Generation Jugendliche; enge Zusammenarbeit mit der Schule und der Abteilung Gesell-
schaft (inPoint) und den Vereinen. Gemeinsame Jugendprojekte lancieren. 

3. Generation Erwachsene; Zusammenarbeit vorzugsweise mit lokalen Organisatoren für die 
Durchführung von Anlässen; abgestimmt auf verschiedene Altersgruppen. 

 
In einem nächsten Schritt wird das Reglement der Kulturkommission überarbeitet und die Umsetzung des Kon-
zeptes angegangen. 
 
 
 

Ehem. Schiessanlage Hünikon, Kugelfang, Altlastensanierung 
 
Vor gut einem Jahr hat die Gemeinde Neftenbach die Schiessanlage Hünikon übernommen. In der Zwischenzeit 
wurde die Schiessanlage Hünikon stillgelegt und die Infrastruktur in die Schiessanlage Teggenberg transferiert. 
In der zweiten Jahreshälfte 2019 erfolgte eine Bodenuntersuchung bei der Schiessanlage Hünikon und es wurde 
ein Projekt für die Altlastensanierung erstellt. Die Baudirektion Kanton Zürich hat das Projekt einer Vorprüfung 
unterzogen und die Genehmigung mit Auflagen in Aussicht gestellt. Damit die Sanierung in diesem Jahr noch 
umgesetzt werden kann, muss die Ausführungsplanung an die Hand genommen werden.  
 
Das Sanierungsprojekt rechnet mit Kosten von total CHF 213'000. Der Bund wird sich mit einem Beitrag in der 
Grössenordnung zwischen CHF 45'000 und 60'000 an den Kosten beteiligen. Die verbleibenden Kosten werden 
in einem Kostenverteilungsverfahren auf Verursacher und Grundeigentümer aufgeteilt.  
 
Der Gemeinderat hat für die Altlastensanierung der Schiessanlage Hünikon einen Kredit von CHF 213'000 bewil-
ligt und die Firma Magma AG, Geologie Umwelt Planung, Zürich, mit der Erstellung der Ausschreibung und des 
Baugesuchs, der Ausführungsplanung und der Sanierungsbegleitung beauftragt. 
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